
Vorwort

„Erfolgreich starten als Rechtsanwalt“ – ist das heutzutage Åberhaupt noch mÇg-

lich? Die Frage zu stellen, heißt sie zu beantworten, und zwar mit einem klaren Ja.

Das Leben in unserer zunehmend digitalisierten und vielfach vernetzten Gesell-

schaft wird immer komplizierter, sodass die Nachfrage nach qualifiziertem Rechts-

rat steigt.

Wo Menschen leben, wird es immer Konflikte geben, die sich nicht von alleine lÇ-

sen und fÅr die professioneller Rat gebraucht wird. Noch grÇßer ist die Nachfrage

an Juristen, die es verstehen, Konflikte zu vermeiden, indem sie Menschen, Unter-

nehmen und Institutionen beratend zur Seite stehen. Als Rechtsanwalt kÇnnen Sie

etwas sehr seltenes bieten, nåmlich kompetenten und unabhångigen Rat. Ihnen

kann man vertrauen, auch weil Sie verschwiegen sind.

In nun schon sechster Auflage wollen wir Sie darin unterstÅtzen, ohne Umwege Ih-

ren Platz am Beratungsmarkt zu besetzen und professionell auszufÅllen. Dabei ist

Erfolg kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit, wie es viele gelungene

KanzleigrÅndungen zeigen. Ob als KanzleigrÅnder oder Angestellter: Als Berufs-

anfånger stehen Sie vor vielen großen und kleinen Problemen auf demWeg in einen

der spannendsten Berufe der Welt.

Wir haben die Neuauflage genutzt, um das Autorenteam zu verjÅngen, ohne auf be-

wåhrte Altmeister zu verzichten. Bildlich gesprochen ist dieses Bucheine eine

GrÅnderzeitvilla, die mit fleißigen Handwerkern auf den modernsten Stand der

Technik gebraucht wurde, aber auf einem soliden Fundament ruht. Auf frisch glån-

zendem Parkett bieten wir Ihnen viele Perspektiven auf die Anwaltschaft, das bun-

teste Haus im Justizwesen.

Frau KolleginMarina HÅlsebus hat mit dem Einleitungskapitel (§ 1) und der Kanz-

leigrÅndung (§ 3) zentrale Gewerke Åbernommen und grundlegend Åberarbeitet.

Das BÅro des angestellten Anwalts (§ 2) hat Frau Kollegin Jana Måhl-Hupka, die

mit dem im letzten Jahr neu erschienen Bewerbungsratgeber ihr GesellenstÅck ab-

geliefert hat, neu tapeziert. Ebenfalls neu im Team ist Dr. Sven Hasenstab, der den

Kapiteln zum Kanzleimagement (§ 4) und Zeitmanagement (§ 5) neue Impulse ge-

geben hat. Das Ladenlokal im Ergeschoss unserer Villa ist ein großer Verkaufsraum

(§ 6), der mit dem Einstieg von Frau Kollegin Pia LÇffler auch um einen Online-

shop erweitert ist. Die Bibliothek (§ 7) wird nach wie vor von Herrn Kollegen Dirk

Schwohnke geleitet, und auch die Schatzkammer (§ 8) bleibt unter der Leitung der

Kollegen Norbert Schneider und Peter Heyers.

Da unsere Villa nicht auf dem Mond, sondern in Deutschland steht, wåre es stråfli-

cher Leichtsinn, ohne Steuerberater auszukommen. Zum GlÅck haben wir mit
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Christin Schmitz (§ 9) und Herrn Dr. JÅrgen Mertes (§ 10) Profis engagiert, die ihr

pådagogisches Talent selbstlos an Rechtsanwålte verschwenden.

Mit Herrn Kollegen Andreas Schwartmann (§ 12) haben wir schließlich einen er-

fahrenen Kniggeexperten im Haus, auf dass man sich auch standesgemåß benimmt.

Wer einen freien Beruf ausÅbt, muss bereit sein, Risiken einzugehen. Wir Autoren

(m/w) haben es wieder gewagt, zur besseren Lesbarkeit in der månnlichen Form zu

schreiben, und hoffen, dass sich alle Leser (m/w/d) angesprochen fÅhlen.

Die erfreuliche Resonanz der Vorauflagen, einige Gesetzesånderungen und vor al-

lem die zahlreichen Leserzuschriften, denen die Autoren wichtige Anregungen ver-

danken, haben den Weg zur sechsten Auflage gewiesen.

Wenn Sie als Leser eigene Erfahrungen, Ideen oder Kritik beisteuern wollen, schi-

cken Sie den Autoren direkt eine E-Mail (Adressen im Autorenverzeichnis). Schon

jetzt bedanke ich mich auch im Namen aller Autoren fÅr jedes offene Wort.

Ein herzliches DankeschÇn geht auch an das Lektorat des Deutschen Anwaltver-

lags, namentlich Frau StÇcker-Pritz, die das Autorenteam mit Charme und Beharr-

lichkeit Åber die Ziellinie gebracht hat.

Gestatten Sie mir ein persÇnliches Wort: Dieses Buch war fÅr mich mehr als ein

Projekt von vielen. Von der ersten Buchidee bis heute sind bald 20 Jahre vergangen,

Jahre in denen ich mit viel Schweiß und Freude nicht nur meinen eigenen Laden

gezimmert habe, sondern auch erleben durfte, wie zahlreiche Kolleginnen und Kol-

legen ihren Platz und ihre Berufung gefunden haben. Den Austausch habe ich im-

mer genossen, das war aller MÅhen wert.

„Erfolg“ heißt im Englischen „success“, und als Erbrechtler kenne ich die Sukzes-

sion als Nachfolge, auf gut deutsch sollte man aufhÇren, wenn es am schÇnsten ist.

Als die erste Auflage dieses Buchs erschien, haben meine TÇchter Charlotte und

Helena im Sandkasten gespielt, jetzt studieren beide (eine sogar Jura!). Es ist also

hÇchste Zeit, die GrÅnderzeitvilla zu verlassen und mich von Ihnen als Herausgeber

und Autor zu verabschieden.

Ihnen wÅnsche ich die gleiche Freude am Beruf, die ich seit Åber 20 Jahren habe.

MÇge dieses Buch einen kleinen Beitrag dazu leisten!

KÇln, im September 2018 Dieter Trimborn v. Landenberg

ra.trimborn@t-online.de

Vorwort
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§1 Der Anwaltsberuf – Ihr Weg und Ziel

Dieter Trimborn v. Landenberg/Marina HÅlsebus

A. Die Auswahl des Berufs als Lebensentscheidung

Sie haben Ihr Jurastudium beendet und fragen sich nun, wie es beruflich fÅr Sie

weitergeht? Oder arbeiten Sie schon als Jurist und denken darÅber nach, zukÅnftig

als Rechtsanwalt arbeiten zu wollen? Vielleicht arbeiten Sie aber auch schon als

abhångig beschåftigte(r) Rechtsanwalt/Rechtsanwåltin und mÇchten sich beruflich

veråndern und sich selbstståndig machen?

Um zu wissen, ob der Beruf des Rechtsanwalts wirklich zu Ihnen passt, sollten Sie

sich im Vorfeld damit auseinandersetzen, was den Beruf des Rechtsanwalts Åber-

haupt kennzeichnet. Was bedeutet es heutzutage, als Rechtsanwalt zu arbeiten?

Die einzig wahre Antwort auf diese Frage gibt es nicht.

Vielleicht haben Sie selbst auch schon diese Erfahrung gemacht, als Sie Ihnen be-

kannte Rechtsanwålte danach befragt haben. Jeder Kollege, den Sie fragen, wird

Ihnen etwas anderes erzåhlen. Es gibt nur wenige Berufe, in denen so viele Da-

seinsformen nebeneinander existieren. Einige Anwaltstypen werden Sie schon ken-

nen, andere werden Sie noch kennenlernen und wiederum andere werden Sie wahr-

scheinlich nie zu Gesicht bekommen. Doch selbst wenn Sie schon in verschiedenen

Kanzleien gearbeitet haben, werden Sie in den seltensten Fållen einen umfassenden

Einblick in die Arbeits- und Einkommensverhåltnisse von Anwålten erhalten. Viele

„Wahrheiten“, die Åber unseren Beruf erzåhlt werden, sollten Sie mit Vorsicht ge-

nießen. Vertrauen Sie stattdessen lieber Ihrer eigenen Ûberzeugung und versuchen

Sie, so viele objektive Informationen wie mÇglich zu sammeln.

Dieses Buch soll Ihnen dabei eine Hilfe sein.

Daneben sollten Sie die frei zugånglichen Statistiken und Umfragen, die das Soldan

Institut fÅr Anwaltmanagement regelmåßig verÇffentlicht, lesen. Neben dem Statis-

tischen Jahrbuch der Anwaltschaft ist fÅr Einsteiger insbesondere die Unter-

suchung der Berufssituation junger Rechtsanwålte aufschlussreich.1 In einer 2012

durchgefÅhrten Befragung erklårten zwei Drittel aller Junganwålte, dass der An-

waltsberuf ihr juristischer Wunschberuf und keine VerlegenheitslÇsung sei.2 In frÅ-

heren Studien gaben dies kaum mehr als die Hålfte der Befragten an. Vielleicht

hångt diese Entwicklung auch damit zusammen, dass das Jurastudium inzwischen

weniger Verlegenheitsstudenten anzieht.

§1

Trimborn v. Landenberg/HÅlsebus 29

1 Auf der Homepage www.soldaninstitut.de sind die Publikationen zu bestellen, wesentliche Ergeb-
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gemeinnÅtzig und unabhångig und bietet insofern ungefårbte Erkenntnisquellen.

2 Soldan Institut, Pressemitteilung vom 15.6.2012.
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Das Soldan Institut betreibt seit mehr als einem Jahrzehnt intensiv Berufsforschung

zur deutschen Anwaltschaft. Im Rahmen der 2014/2015 durchgefÅhrten Studie

„Anwaltståtigkeit der Gegenwart“, an der sich 1.593 berufsausÅbende Rechts-

anwåltinnen und Rechtsanwålte beteiligt haben, konnten umfassende Erkenntnisse

zum Einstieg in den Anwaltsberuf, zur Spezialisierung der Anwaltschaft, zur an-

waltlichen VergÅtung, zur juristischen Ausbildung und zum Risikomanagement in

den Kanzleien gewonnen werden. Die Ergebnisse dieser Studie, deren DurchfÅh-

rung vom Deutschen Anwaltverein unterstÅtzt wurde, sind in dem 2016 erschiene-

nen Buch „Anwaltståtigkeit der Gegenwart, Rechtsanwålte, Kanzleien, Mandanten

und Mandate“ von Herrn Prof. Dr. Matthias Kilian, Direktor des Soldan Instituts,

verÇffentlicht, das im Deutschen Anwaltverlag erschienen ist.

Ganz sicher ist jedoch, dass der Markt fÅr Rechtsberatung hart umkåmpft ist und

das Gros der jungen Juristen nach wie vor unzureichend auf diesen Beruf vorberei-

tet ist. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ergreifen jedoch jåhrlich 2.000

bis 4.000 junge Menschen den Anwaltsberuf; der Wettbewerb wird sich also weiter

verschårfen.

Dieses Buch will Ihnen das Handwerkszeug geben, mit dem Sie sich am Markt be-

haupten kÇnnen. Allerdings kÇnnen die beste Finanzierung und das ausgefeilteste

Marketingkonzept nur dann die volle Wirkung entfalten, wenn Sie mit Herzblut

Anwalt sind und bereit sind, auch Durststrecken zu Åberstehen. Deshalb will ich

vorab kurz beleuchten, worin ich die Grundlagen fÅr eine erfolgreiche Berufs-

ausÅbung sehe. Machen Sie sich jedoch Eines an dieser Stelle ganz deutlich: Maß-

stab fÅr Ihren Erfolg kann nicht allein der finanzielle Aspekt sein. Sie sind nicht

nur dann erfolgreich, wenn die Kasse klingelt. Ihr Ziel sollte es sein, eine innere

Zufriedenheit in dem Beruf des Rechtsanwalts zu erreichen und sich selbst in die-

sem Beruf zu verwirklichen. Wenn Ihnen dies alles gelingt, haben Sie mit Ihrer be-

ruflichen Entscheidung alles richtig gemacht.

Mit der Entscheidung, sich als Rechtsanwalt selbstståndig machen zu wollen, ge-

ben Sie ein sicheres Arbeitsentgelt als abhångige(r) Beschåftigte(r) auf. Ihnen muss

klar sein, dass Sie als selbstståndig tåtiger Rechtsanwalt ebenso wie andere Unter-

nehmer ein unsicheres, nicht vorhersehbares Einkommen haben werden, das von

der Anzahlt Ihrer Mandate und der Zufriedenheit und Zahlungsmoral Ihrer Man-

danten abhångt.

Wenn Sie von Ihrer PersÇnlichkeit her eher der Typ „Sicherheitsfanatiker“ sind und

das Risiko scheuen, werden Sie beruflich als Selbstståndiger wahrscheinlich nicht

glÅcklich werden und (finanzielle) Durststrecken voraussichtlich nicht Åberstehen.

Der Erfolg Ihrer beruflichen Selbstståndigkeit hångt entscheidend davon ab, wie

Sie mit diesem unternehmerischen Risiko und weiteren Tiefschlågen umgehen.

Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, dass es Tage gab, wo die Entscheidung

aufzugeben greifbarer war als der Wille, durchzuhalten. Es ist ein Ihnen vielleicht

bekanntes Phånomen, dass schlechte Nachrichten und unerwÅnschte Post vom Fi-
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nanzamt stets gemeinsam eingehen. Wenn an eben diesem einen Tag dann auch

noch die Telefonanlage oder der Drucker nicht funktionieren, die Sekretårin keinen

guten Tag hat und weint, weil ihr Mann sie verlassen hat, ist man der Verzweiflung

nahe und mÇchte am liebsten den Raum verlassen. Doch wer außer Ihnen kÇnnte

diese Situation lÇsen? Niemand. Sie selbst sind verantwortlich in solchen Situatio-

nen. Es gibt keinen Arbeitgeber mehr, den Sie bitten kÇnnten, sich um das Telefon

oder Drucker zu kÅmmern. Es gibt auch niemanden mehr, den Sie wegen der Steu-

erlast informieren kÇnnten. Sie hÇchstpersÇnlich sind betroffen und nun gefragt!

Wenn Sie diese Verantwortung als Last empfinden, rate ich Ihnen, Ihre Ûberlegung

hinsichtlich der beruflichen Selbstståndigkeit zu Åberdenken. Wenn Sie hingegen

in Zeiten dieses Gegenwindes die Ørmel hochkrempeln und sich der Verantwortung

mit klarem Kopf stellen kÇnnen, dann bringen Sie in Ihrer PersÇnlichkeit bereits

eine Menge von dem mit, was man als Unternehmer braucht.

Verabschieden Sie sich von der Vorstellung, alles im Vorfeld planen zu kÇnnen; das

wird Ihnen nicht gelingen. Solche Ereignisse lassen sich nicht vorhersehen und was

passieren soll, passiert. Manchmal schadet es auch nicht, diesbezÅglich ein biss-

chen naiv zu sein, denn wenn Sie stets nur mit Åbertriebenem Sicherheitsdenken

durchs Leben gehen, wird Ihnen eben dieses Sicherheitsdenken eher im Weg ste-

hen, als dass es Sie nach vorne bringt. Entwicklung fÅhrt direkt an der Angst ent-

lang, heißt es. Angst entsteht dort, wo Risiken nicht kalkulierbar sind. Betrachten

Sie mal Ihren bisherigen Lebensweg. Wo wÅrden Sie heute stehen, wenn Sie immer

auf Sicherheit bedacht gewesen wåren und nie etwas riskiert håtten?

Als Rechtsanwalt sind Sie Unternehmer und mÅssen bereit sein, unternehmeri-

sche Risiken einzugehen. Als Rechtsanwalt leben Sie das wirkliche Leben ohne

Netz und doppelten Boden.

So hart es klingt: Sie mÅssen sich und Ihre Leistung verkaufen. Dies kann Ihnen

nur dann gelingen, wenn Sie selbstbewusst und angstfrei sind.

„Risiko eingehen: Das darf dem Anwalt nicht ein Schreckgespenst sein, das ist

fÅr die Anwåltin die Chance zu versuchen, mit Angeboten, mit Profilentwicklun-

gen zu experimentieren. Verluste, das Ereignis des Risikos, sind im Unterneh-

merdasein nicht in erster Linie Existenzbedrohungen oder Existenzvernichtun-

gen, sondern Erfahrungen, Wege zu Verbesserungen, Mittel fÅr Erkenntnisse.

Es ist eine gefåhrliche Vorstellung, mit einer ersten unternehmerischen Ent-

scheidung den Erfolg treffen zu wollen. Wer eben dies glaubt, wird sich wahr-

scheinlich weit unter Wert am Markt verkaufen, da er nicht auf die Idee kommt,

den subjektiv empfundenen Erfolg als Fehler und Misserfolg zu begreifen, die

man in anderer Weise verbessern kÇnnte.“3
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Aus diesen Worten spricht die Erfahrung eines inzwischen åußerst erfolgreichen

Rechtsanwalts, der immerhin eine sichere Laufbahn als Beamter aufgegeben hat,

um sich den Herausforderungen des freien Berufs zu stellen.

Egal, ob Sie auf eigene oder fremde Rechnung arbeiten, als Anwalt arbeiten Sie

långer als die Mehrheit der Erwerbståtigen. Das Soldan Institut hat in seiner bereits

zitierten Studie „Anwaltståtigkeit der Gegenwart“ unter anderem die durchschnitt-

liche Arbeitszeit von berufsausÅbenden Rechtsanwålten untersucht. Die durch-

schnittliche Arbeitszeit betrågt nach den Erkenntnissen der Studie 51,1 Stunden

pro Woche.4 Im Vergleich zur erwerbståtigen BevÇlkerung liegt die wÇchentliche

Arbeitszeit von Rechtsanwålten damit rund 10 Stunden Åber der durchschnittlichen

Wochenarbeitszeit aller Vollzeitbeschåftigten in Deutschland; diese betrågt 41,5

Stunden.5 Die Arbeitszeit verteilt sich bei 61 Prozent der Rechtsanwålte auf fÅnf

Tage in der Woche. 8 Prozent der Befragten arbeiten an weniger als fÅnf Tagen in

der Woche. 27 Prozent sind sechs Tage pro Woche als Rechtsanwalt tåtig; 3 Prozent

sogar tåglich. Drei von zehn Rechtsanwålten in Deutschland arbeiten also nicht nur

von Montag bis Freitag sondern mindestens auch an einem Tag des Wochenendes

(Quelle: https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/files/anwaltsblatt.de/Rubriken/news/

AnwBl_2017_Killian_S_50–52.pdf). Diese Arbeitsbelastung halten Sie auf Dauer

nur dann aus, wenn Sie gerne und leidenschaftlich als Rechtsanwalt arbeiten. Der

Beruf sollte daher mehr sein als nur Erwerbsquelle zur Bestreitung des Lebens-

unterhalts. Er sollte auch einen persÇnlichen Mehrwert versprechen. Was fÅr

mich den besonderen Reiz am Anwaltsleben ausmacht, ist Folgendes: In meinem

Fachgebiet Sozialrecht habe ich mich auf die Mandate im Krankenversicherungs-

und Rentenrecht konzentriert. Ich erlebe tagtåglich Mandanten, deren letzte Hoff-

nung der Weg zu mir ist, weil existenzielle Leistungen wie z.B. das Krankengeld

eingestellt wurden oder medizinisch notwendige Behandlungen nicht bewilligt

wurden. Diese Menschen benÇtigen meinen Rat und meine tatkråftige UnterstÅt-

zung. Sie erzåhlen mir von ihrer gesundheitlichen Situation und nehmen dabei kein

Blatt vor den Mund. Nicht selten sind es sehr große Schicksalsschlåge, von denen

ich erfahre. Ich kann und darf mit meiner Arbeit einen entscheidenden Teil dazu

beitragen, diesen Menschen aus dieser Situation herauszuhelfen, indem ich dafÅr

sorge, dass z.B. Entgeltersatzleistungen weiter gewåhrt werden oder die notwendi-

ge med. Rehabilitationsmaßnahme bewilligt wird. Dieses „Sorgetragen“ hÇrt nicht

um 18.00Uhr mit Dienstschluss auf; ich trage eine hohe Verantwortung und meine

Mandanten verlassen sich auf mich. Sich fÅr andere einzusetzen, ist eine Grundhal-

tung, die man entweder hat oder eben nicht. Diese Charaktereigenschaft kann man

nicht erlernen oder erwerben.
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Auch wenn es altmodisch klingt, gibt es gerade bei erfolgreichen Rechtsanwålten

eine Liebe zum Beruf, die mehr ist als nur Freude an der Arbeit. Es ist die Bereit-

schaft, sich auf etwas bedingungslos einzulassen, auch dann, wenn es vielleicht

mal keinen Spaß macht, die Uhr schon kurz vor Mitternacht schlågt oder die Arbeit

nicht einmal die Kosten einbringt. Wer den Anwaltsberuf mit dieser Leidenschaft

betreibt, kann alles erleben, was das Leben so spannend macht. Im Unterschied zur

Arbeit in einer BehÇrde oder einem großen Unternehmen erhålt der Anwalt sein

Feedback ohne Filter. Hat er Mist gebaut, verliert er mindestens einen Mandanten;

hat er ein MeisterstÅck geliefert, wird ihn sein Mandant gerne weiterempfehlen.

Halten wir fest: Dem realen Risiko, das Ihnen alle Welt mehr oder weniger schaurig

ausmalt, steht auch eine echte Chance gegenÅber. Wenn Sie zu hohem persÇnli-

chen Einsatz bereit sind, bietet der Anwaltsberuf noch immer gute Aussichten. Sie

befinden sich aktuell in einer Situation, in der Sie Weichen stellen, vielleicht fÅr

den Rest Ihres Lebens. Die Leichtfertigkeit, mit der einige junge Kollegen in den

Beruf stolpern und sich „eine Zulassung holen“, ist genauso unfassbar wie die Hei-

rat mit einer Urlaubsbekanntschaft, die man gerade mal zwei Wochen kennt. Beides

kann leicht danebengehen. Ihnen soll das nicht passieren, weil Sie hoffentlich ver-

standen haben, dass Sie die Entscheidung fÅr den Anwaltsberuf nicht aus Verlegen-

heit und mangels Alternative treffen dÅrfen. Erst wenn Sie zu der Ûberzeugung

kommen, dass Ihnen von allen Berufen der des Anwalts am meisten entspricht,

haben Sie die Chance, erfolgreich zu werden. Dazu mÅssen Sie vor allem den Mut

haben, Ihr Leben selbstbestimmt zu fÅhren, sei es in einer Frankfurter Großkanzlei

oder als Einzelanwalt im Emsland. Was es bedeutet, auch in wirtschaftlich schwie-

rigen Zeiten dem freien Beruf die Treue zu halten, ist in den Worten des elsåssi-

schen Theologen, Arztes und Musikers Albert Schweitzer gut beschrieben:

„Ich wÅnsche mir Chancen, nicht Sicherheiten. Ich will kein ausgehaltener

BÅrger sein, gedemÅtigt und abgestumpft, weil der Staat fÅr mich sorgt. Ich will

dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen und es verwirklichen, Schiff-

bruch erleiden und Erfolge haben. Ich lehne es ab, mir den eigenen Antrieb fÅr

ein Trinkgeld abkaufen zu lassen. Lieber will ich den Schwierigkeiten des Le-

bens entgegentreten, als ein gesichertes Dasein fÅhren; lieber die gespannte Er-

regung des eigenen Erfolgs, statt die dunkle Ruhe Utopiens. Ich will weder mei-

ne Freiheit gegen Wohltaten hergeben, noch meine MenschenwÅrde gegen

milde Gaben. Ich habe gelernt, fÅr mich selbst zu denken und zu handeln, der

Welt gerade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen: dies ist mein Werk. Das alles

ist gemeint, wenn wir sagen: Ich bin ein freier Mensch.“6

Wenn Sie dazu fest entschlossen sind, werden Sie Ihren Weg gehen.
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B. Der Markt fÅr Rechtsberatung

I. Die allgemeine Marktlage

Der Rechtsdienstleistungsmarkt ist relativ konjunktur- und saisonunabhångig.

Wenn Sie sich fÅr den Anwaltsberuf entschieden haben, gehÇren Sie der Dienstleis-

tungsbranche an, einemWirtschaftszweig, der in den letzten 20 Jahren im Vergleich

zum produzierenden Gewerbe einen unglaublichen Boom erlebt hat. Die immer

komplizierteren Lebensverhåltnisse sorgen zusammen mit einem nimmermÅden

Gesetzgeber dafÅr, dass der Bedarf an Rechtsberatung stetig wåchst. Der gestiege-

nen Nachfrage steht allerdings auch ein nicht unbetråchtliches Angebot an Beratern

gegenÅber. Besonders in den letzten Jahren hat der Markt fÅr Rechtsberatung eine

beispiellose Dynamisierung erfahren, deren Ende nicht abzusehen ist. Nach Schåt-

zungen wåchst die Nachfrage jåhrlich mit zwei bis drei Prozent.

Das sind die Koordinaten, in denen Sie sich bewegen, wenn Sie Anwalt sind. Der

Beratungsmarkt ist unÅbersichtlich, heterogen und befindet sich derzeit in einem

tief greifenden Wandel. Zwischen der zu prÅfenden Nebenkostenabrechnung und

der Fusion zweier Banken gibt es zu viele Facetten, als dass man Åber den Markt

schlechthin sprechen kÇnnte. Dennoch sind einige Tendenzen zu erkennen, die

nachfolgend kurz skizziert werden sollen.

Ob Sie sich als Rechtsanwalt erfolgreich am „Rechtsberatungs-Markt“ behaupten

kÇnnen, hångt entscheidend von der strategischen Ausrichtung Ihres Leistungs-

angebotes ab.

MÇchten Sie sich auf ein Fachgebiet spezialisieren oder mÇchten Sie den kom-

pletten juristischen Beratungsbedarf abdecken? MÇchten Sie sich auf eine be-

stimmte Zielgruppe als Mandantenstamm konzentrieren oder sprechen Sie die all-

gemeine BevÇlkerung an?

„In the nitches are the riches!“ lautet ein weiser Spruch des amerikanischen Marke-

ting-Gurus Philip Kotler, der auch fÅr Rechtsanwålte gilt. Die Åberlaufenen und

ausgetretenen Pfade des Mainstreams klassischer Anwaltståtigkeit bieten keine Zu-

wachsraten. Der Allgemeinanwalt klassischer Prågung wird allenfalls noch als Ge-

neralist mit Wegweiserfunktion zu den mit ihm kooperierenden Spezialisten am

Markt eine Chance haben. Ausnahmen, die diese Regel beståtigen, werden es auch

im dÅnn besiedelten låndlichen Raum schwer haben.

Die Fokussierung auf ein Rechtsgebiet, einen Lebenssachverhalt oder eine be-

stimmte Zielgruppe ist ein Ûberlebensfaktor auf einem Markt, der zwar große Po-

tenziale hat, die aber nur durch stetige Differenzierung und Spezialisierung er-

schlossen werden kÇnnen. Spezialisierte Anwålte sind aber auch immer mutige

Anwålte, weil die Entscheidung fÅr etwas immer die Entscheidung gegen vieles an-

dere bedingt. Es gibt viele Beispiele von Kollegen, bei denen sich diese Risiko-

bereitschaft ausgezahlt hat. Wer nicht bereit ist, eine strategische Entscheidung zu

treffen, trågt das viel grÇßere Risiko, vom Markt nicht mehr wahrgenommen zu
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werden. Der Gemischtwarenladen ist in Zeiten sich massiv ausweitender Fach-

anwaltschaften ein Auslaufmodell, fÅr GrÅnder folglich ein absolutes Tabu.

Um Ihnen deutlich zu machen, wie sehr die Spezialisierung und Nischenbildung

zum Erfolg Ihrer anwaltlichen Tåtigkeit fÅhren kann, mÇchte ich Ihnen die Presse-

mitteilung des Soldan Instituts vom 6.11.2014 zur Verleihung des 7. Soldan-Kanz-

leigrÅnderpreises ans Herz legen, die anhand der darin beschriebenen erfolgreichen

KanzleigrÅndungen eben dies zum Inhalt hat und Ihnen Mut machen soll, fÅr den

Weg hin zur „Spezialkanzlei“.7 Der erste Preis wurde damals an eine MÅnchener

Rechtsanwaltskanzlei verliehen, die sich auf Energierecht spezialisiert hat. Den

GrÅndern ist es aus der Sicht der Jury erfolgreich gelungen „eine doppelte Markt-

nische“ zu besetzen: Einerseits werden von dieser Kanzlei kleinere Energieversor-

ger, die eine kostenoptimierte und persÇnliche Beratung benÇtigen, gezielt ange-

sprochen. Andererseits werden diese Dienstleistungen direkt vor Ort erbracht und

den konkreten BedÅrfnissen der Zielgruppe angepasst. Der zweite Preis ging an

eine 2012 gegrÅndete Medizinkanzlei, deren Inhaberin Fachanwåltin fÅr Medizin-

recht ist und die ausschließlich Leistungserbringer im Gesundheitssystem – nicht

Kostentråger und nicht Patienten beråt. Ihr Dienstleistungsangebot richtet sich so-

mit ganz gezielt an Ørzte.

II. Abschied vomMonopol der Rechtsanwålte – Die MarktÇffnung

durch das Rechtsdienstleistungsgesetz

1. Was hat sich veråndert

Das Rechtsberatungsgesetz, das den Anwålten lange Zeit ein weitgehendes Bera-

tungsmonopol sicherte, wurde zum 1.7.2008 durch das Rechtsdienstleistungsgesetz

(RDL) abgelÇst. Es beinhaltet folgende, insbesondere fÅr die Anwaltschaft bedeut-

same Eckpunkte:

Das RDG fÅhrt keine umfassende Rechtsdienstleistungsbefugnis unterhalb der

Rechtsanwaltschaft ein.

Wer umfassend rechtlich beraten will, muss weiterhin Volljurist und als Rechts-

anwalt zugelassen sein. FÅr die Rechtsuchenden ist es wichtig, sich darauf verlas-

sen zu kÇnnen, dass umfassender Rechtsrat nur von Rechtsanwåltinnen und Rechts-

anwålten erteilt werden darf, die zur Unabhångigkeit, Verschwiegenheit und

Wahrung der Mandanteninteressen verpflichtet sind. Damit wird es auch in Zukunft

keine umfassende Rechtsberatungsbefugnis fÅr Fachhochschulabsolventen (hier

vor allem Diplom-Wirtschaftsjuristen) oder Absolventen des ersten juristischen

Examens geben.
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Das RDG gilt nur fÅr den außergerichtlichen Bereich und reglementiert nur

noch Fålle echter Rechtsanwendung.

Das frÅher geltende Rechtsberatungsgesetz unterstellte nach seinem Wortlaut jede

Erledigung fremder Rechtsangelegenheiten dem gesetzlichen Erlaubnisvorbehalt.

Das fÅhrte dazu, dass all diese Tåtigkeiten grundsåtzlich nur durch Rechtsanwålte

oder durch andere Personen mit einer besonderen Erlaubnis zur Rechtsberatung

(z.B. Steuerberater oder Inkassounternehmen) erbracht werden durften. Das Gesetz

verwendete daneben auch die Begriffe Rechtsberatung, Rechtsbetreuung und

Rechtsbesorgung, ohne diese Begriffe nåher einzugrenzen. Das RDG hat diese kon-

turenlose Begriffsvielfalt durch den einheitlichen, in § 2 Abs. 1 RDG definierten

Begriff der Rechtsdienstleistung ersetzt, die jede Tåtigkeit in konkreten fremden

Angelegenheiten, sobald sie eine besondere rechtliche PrÅfung des Einzelfalls

erfordert, umfasst. Folglich sind nur noch die Fålle echter Rechtsanwendung al-

lein dem Anwalt vorbehalten. Tåtigkeiten, die sich im Auffinden, der LektÅre, der

Wiedergabe und der bloßen schematischen Anwendung von Rechtsnormen er-

schÇpfen, sind dagegen keine Rechtsdienstleistungen. Erste Abgrenzungsschwie-

rigkeiten ergeben sich hier insbesondere bei der Geltendmachung einfacher An-

sprÅche, z.B. wenn eine Kfz-Werkstatt mit der gegnerischen Versicherung nicht nur

die Reparaturkosten abrechnet, sondern fÅr den Geschådigten gleichzeitig auch die

Schadenpauschale geltend macht. Dadurch haben die im Bereich der Unfallscha-

denregulierung tåtigen Kanzleien mit Umsatzeinbußen zu rechnen.

Das RDG erlaubt allen Berufsgruppen Rechtsdienstleistungen als

Nebenleistungen.

§ 5 Abs. 1 RDG erweitert die MÇglichkeit, im Zusammenhang mit einer anderen

beruflichen Tåtigkeit Rechtsdienstleistungen zu erbringen. Rechtsdienstleistun-

gen sind immer dann zulåssig, wenn sie als Nebenleistung zum Berufs- oder

Tåtigkeitsbild oder zur vollståndigen ErfÅllung der mit der Haupttåtigkeit

verbundenen Pflichten gehÇren. Demnach kÇnnen z.B. Architekten Åber Fragen

des Baurechts oder der Sachmångelhaftung beraten und Banken kÇnnen ihren Kun-

den Rat zu GestaltungsmÇglichkeiten bei der VermÇgens- oder Unternehmensnach-

folge geben. FÅr die Tåtigkeit reicht es aus, dass sie eine zum Tåtigkeitsbild oder

zur vollståndigen ErfÅllung der Vertragspflichten gehÇrige Nebenleistung darstellt.

Die Rechtsdienstleistung darf also nach ihrem Gewicht und ihrer Bedeutung nicht

im Mittelpunkt des Leistungsangebots stehen. Die zu erwartenden Unklarheiten

sollen von der Rechtsprechung beseitigt werden.

Das RDG ermÇglicht neue Formen der Zusammenarbeit mit Rechtsanwålten.

Wo Rechtsdienstleistungen nicht lediglich Nebenleistung sind, dÅrfen diese gleich-

wohl „aus einer Hand“ angeboten werden. Dies erÇffnet der Rechtsanwaltschaft

neue Marktchancen. Deshalb ist es zulåssig, dass Rechtsanwålte mit AngehÇrigen
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anderer Berufe (Unternehmensberater, nichtanwaltliche Mediatoren, Architekten,

Ørzte etc.) fest zusammenarbeiten.

Das RDG erlaubt unentgeltliche Rechtsdienstleistungen.

§ 6 RDG erklårt die unentgeltliche Rechtsdienstleistung grundsåtzlich fÅr zulåssig:

Rechtsdienstleistungen, die nicht im Zusammenhang mit einer entgeltlichen Tåtig-

keit stehen, sind erlaubt.

Das betrifft einerseits die Rechtsberatung im Familien- und Freundeskreis und be-

gÅnstigt andererseits die altruistische, karitative Rechtsberatung. Der Begriff der

Unentgeltlichkeit wird enger als im BÅrgerlichen Recht definiert. „Kostenlose“

Serviceangebote (etwa die von einer Bank fÅr den – potenziellen – Kunden kosten-

los und unverbindlich angebotene Testamentsberatung) sind danach nicht unent-

geltlich im Sinne des RDG, weil sie im Zusammenhang mit dem entgeltlichen Ge-

schåft stehen, fÅr das geworben werden soll.

Das RDG ermÇglicht allen Vereinen die rechtliche Beratung ihrer Mitglieder.

Wåhrend nach altem Recht nur berufsståndische und berufsstandsåhnliche Vereini-

gungen (z.B. Gewerkschaften, Arbeitgeberverbånde, Haus und Grund, Mieterver-

eine) ihre Mitglieder rechtlich beraten durften, ist dies nun grundsåtzlich nach § 7

RDG jeder Vereinigung erlaubt. Dies betrifft etwa die großen Mitgliedervereine

wie beispielsweise Automobilclubs. Allerdings muss eine sachgerechte Mitglieder-

beratung gewåhrleistet sein. Dies erfordert, dass eine juristisch qualifizierte Person

an der Beratung8 beteiligt und die Institution personell, sachlich und finanziell an-

gemessen ausgestattet ist.

Die Regelungen Åber die Prozessvertretung vor Gericht werden in allen

Verfahrensordnungen aneinander angeglichen.

Das Rechtsdienstleistungsgesetz beschrånkt sich auf die außergerichtlichen Rechts-

dienstleistungen. Daher wurden die einzelnen Verfahrensordnungen (ZPO, FamFG,

ArbGG, VwGO, SGG, FGO) um Regelungen darÅber ergånzt, wer wen in welchen

gerichtlichen Verfahren vertreten kann. Zu diesem Zweck wurden die bisher unein-

heitlichen Vorschriften der einzelnen Verfahrensordnungen einander so weit wie

mÇglich angeglichen.

Die Vertretungsbefugnis im Zivil-, Arbeits-, Sozial-, Verwaltungs- und Finanz-

gerichtsprozess wurde dabei nicht in demselben Umfang freigegeben wie bei der

außergerichtlichen Rechtsdienstleistung. Die Kenntnisse, die erforderlich sind, um

einen Gerichtsprozess sachgerecht zu fÅhren, sowie der Schutz der Gerichte erfor-

dern und rechtfertigen stårkere Einschrånkungen als im außergerichtlichen Bereich.
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Wichtig ist, dass die entgeltliche professionelle Vertretung weiterhin durch Rechts-

anwålte erfolgen darf.

2. Wie nehmen Rechtsanwålte diese MarktÇffnung wahr?

Eine Untersuchung des Soldan Instituts,9 deren Ergebnis in einer Pressemitteilung

vom 26.6.2014 verÇffentlicht wurde, brachte zum Vorschein, dass Rechtsanwålte in

der Finanzwirtschaft und Beratungsstellen die grÇßten Wettbewerber sehen.10 Da-

nach machen sowohl Banken, Sparkassen und Finanzberater aber auch gemeinnÅt-

zige Beratungsstellen den Rechtsanwålten nach deren eigener Einschåtzung seit In-

krafttreten des Rechtsdienstleistungsgesetzes im Jahr 2008 besonders intensiven

Wettbewerb. 19% der im Rahmen der Studie befragten Rechtsanwålte stellten eine

deutliche und 38% eine leichte Zunahme des Wettbewerbs auf dem Rechtsdienst-

leistungsmarkt durch Institutionen der Finanzwirtschaft fest. Vergleichbar intensiv

wird die Zunahme des Wettbewerbs durch gemeinnÅtzige Beratungsstellen und Be-

ratungseinrichtungen empfunden. So berichteten 21% Åber eine deutliche und

34% Åber eine leichte Zunahme.

Øhnlich intensiv wird von den Rechtsanwålten der zusåtzliche Wettbewerb durch

Handwerker und Gewerbetreibende empfunden. 20% der Rechtsanwålte waren der

Ansicht, dass es zu einer deutlichen Zunahme gekommen sei. Andere freie

Berufe – zum Beispiel Architekten oder Steuerberater – sind nach Einschåtzung

von 15% der Rechtsanwålte fÅr eine deutliche Zunahme des Wettbewerbs verant-

wortlich.

46% der befragten Rechtsanwålte beklagte jedoch eine deutliche Zunahme des

Wettbewerbs durch Rechtsschutzversicherungen, obwohl Rechtsschutzversicherun-

gen nach § 4 RDG die direkte Erbringung von Rechtsdienstleistungen eigentlich

verwehrt ist und Rechtsschutzversicherungen damit nicht unmittelbarer Wettbewer-

ber der Anwålte sein kÇnnen.

III. Virtuelle Rechtsberatung

Online-Rechtsberatung ist heutzutage ein großes Thema. Auf Anwaltsportalen wie

„Frag-einen-Anwalt.de“, „Juraforum“ und „Deutsche Anwaltshotline“ kÇnnen Rat-

suchende die gewÅnschte Auskunft online bekommen – gegen Honorar. Der Rat-

suchende ist inzwischen aufgrund dieser zunehmenden Virtualisierung in der Lage,

unabhångig von Ort und Tageszeit anwaltlichen Rat einzuholen.

Im Dialog mit dem Rechner werden Standardrechtsprobleme gelÇst oder Vertråge

verkauft, die heute nur in FormularbÅchern zu finden sind, von denen die Anwålte
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glauben, es sei ihr Herrschaftswissen. Die Interaktionsfåhigkeit des Internet bietet

ungeahnte MÇglichkeiten. Unter www.janolaw.de kann der Rechtsuchende z.B. im

Dialog mit dem System seinen passenden Vertrag erstellen. Durch diese MÇglich-

keit unpersÇnlicher Kontaktaufnahme kann so mancher Gang zum Rechtsanwalt er-

setzt werden. Dies gilt insbesondere deswegen, weil der Ratsuchende ohne große

Hemmschwelle direkt Zugang zu diesen Portalen findet. Es ist naheliegend, dass

Rechtsschutzversicherungen ihren Kunden bald exklusive Informations- und Bera-

tungssysteme anbieten werden, um Kosten zu senken. Die Akzeptanz wird aller-

dings nur erreicht, wenn die Beratungsqualitåt der des Rechtsanwalts ebenbÅrtig

ist.

Eine weitere besonders bedenkliche Entwicklung ist die Vermittlung von Anwalt-

hotlines durch Rechtsschutzversicherer. In Callcentern, die organisatorisch eigen-

ståndigen Anwaltskanzleien zugeordnet sind, arbeiten mehrheitlich Berufsanfån-

ger, die den Rechtsschutzkunden den Gang zum Anwalt ersparen sollen. Ûber die

Qualitåt der Arbeit und die Neigung, im Zweifel zum Prozess zu raten (den die

Rechtsschutzversicherung ja finanzieren mÅsste), darf man nur spekulieren.

IV. Der allseits informierte Ratsuchende als Mandant

Der Beratungsmarkt entwickelt sich vom Anbieter- zum Nachfragemarkt, in dem

Mandanten den Ton angeben. Der Mandant hat heutzutage aufgrund der zunehmen-

den Virtualisierung viel mehr MÇglichkeiten, sich den Anwalt seines Vertrauens zu

suchen, als frÅher. Wåhrend vor einigen Jahren der Blick in die „Gelben Seiten“

Åblich war, wird der Mandant heute einen Suchbegriff im Internet eingeben und

sich gezielt „seinen“ Rechtsanwalt aussuchen. Aufgrund der durch das Internet be-

stehenden MÇglichkeiten der Informationsbeschaffung haben Sie es heute außer-

dem mit Mandanten zu tun, die håufig mit einem sich zuvor angeeigneten juristi-

schem (Halb-)Wissen in Ihrer Kanzlei erscheinen, das sie in erster Linie mit dem

Ziel der Beståtigung desselben in Ihre Kanzlei fÅhrt. Schwierig wird es in der Bera-

tungssituation also immer, wenn dieses mitgebrachte juristische Laienwissen nicht

korrekt ist und Sie den Mandanten darauf hinweisen und ihm deutlich machen mÅs-

sen, dass er sich irrt. Will heißen: Der Rechtsanwalt hat es mit mehr oder weniger

gut aufgeklårten Verbrauchern zu tun, die zunehmend Angebote vergleichen, die

anwaltliche Leistung kritisch hinterfragen und mit dem zuvor aus dem Internet er-

fahrenen Laienwissen abgleichen.

Die Bindung an den Hausanwalt, der als Rechtsberater in allen Fållen konsultiert

wird, schwindet zusehends. Nach einer Umfrage der Wirtschaftswoche11 beschåfti-

gen nur noch 15% der Unternehmen eine Kanzlei mit allen Rechtsfragen. Schon

26% entscheiden von Fall zu Fall, wen sie mit einem Mandat beauftragen.

B. Der Markt fÅr Rechtsberatung §1

Trimborn v. Landenberg/HÅlsebus 39

11 Heft 27/2000, S. 96.

9



Außerdem neigen sich die Zeiten, in den nur in vertrauter Runde Åber die Qualitåt

des Anwalts gesprochen wurde, ihrem Ende entgegen. Nicht nur Hotels und Res-

taurants werden im Internet bewertet, auch Rechtsanwålte mÅssen lernen, mit dem

Çffentlichen Urteil ihrer Mandanten zu leben.12

V. Internationalisierung

Die zunehmende Globalisierung erhÇht den Bedarf an international ausgerichteten

Kanzleien. Immer mehr deutsche Unternehmen sind international tåtig. Der Bera-

tungsbedarf in juristischer Hinsicht hat sich dieser Entwicklung anzupassen. Unter-

nehmen benÇtigen heute viel mehr als frÅher juristischen Rat wåhrend dieser Aus-

breitung auf den internationalen Markt. Dies ist eine MarktlÅcke fÅr wirtschaftlich

ausgerichtete Rechtsanwålte, die ihrem Mandantenstamm wåhrend dieser Wachs-

tumsphase begleitend mit juristischem Rat zur Seite stehen.

Die Unternehmensberatung Kienbaum verÇffentlichte bereits im Jahr 2000 die Er-

gebnisse einer Befragung, in der es u.a.um die Frage ging, ob Anwaltssozietåten

bereit seien, ihre Standorte in Deutschland und/oder im europåischen Ausland zu

erweitern. Auf die Frage, ob Sozietåten im Jahr 2000 die Anzahl ihrer Standorte in

Deutschland erweitern wÅrden, gaben damals schon 46% der befragten Unterneh-

men an, dass dies zutreffe. Knapp ein Drittel der Gesellschaften gab an, Expansion

in Europa betreiben zu wollen. 36% der Kanzleien planten eine Fusion mit kleine-

ren Kanzleien in Deutschland, 18% eine Fusion mit kleineren Kanzleien in Europa.

18% beabsichtigten eine Fusion mit grÇßeren Kanzleien in Deutschland und 21%

mit grÇßeren europåischen Kanzleien.13

Damit einhergehend werden im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit mehr auslån-

dische Kanzleien und Berufstråger den Weg nach Deutschland finden. GrenzÅber-

schreitende Netzwerke werden zunehmend wichtiger, damit auch kleine und mittel-

große Kanzleien internationale Mandate bearbeiten kÇnnen.

Rechtsanwaltskammern in Barcelona, Paris, London, Lyon, etc. haben bereits inter-

nationale Abteilungen aufgebaut. Die deutschen Kammern rÅcken hier langsam

nach.

Die Europåische Union fÇrdert innerhalb ihrer Zuståndigkeit den internationalen

Austausch mit FÇrdermaßnahmen wie beispielsweise dem „Leonardo Da Vinci-

Programm“, einer EU-FÇrderung fÅr die Berufsbildung. Mit dem Programm „Leo-

nardo da Vinci“ kÇnnen junge Leute im Rahmen ihrer Berufsausbildung ins

Ausland gehen. Allerdings bietet dieses Programm auch Fachleuten sowie Organi-
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sationen, die in der beruflichen Bildung tåtig sind, die MÇglichkeit, an Leonardo-

Projekten teilnehmen. Dieses Programm ist auch fÅr Rechtsanwåltinnen und

Rechtsanwålte offen.14 Voraussetzung ist, dass zwischen inlåndischen Rechts-

anwaltskammern und Rechtsanwaltskammern im europåischen Ausland grenzÅber-

schreitend Vereinbarungen zu gemeinsamen Veranstaltungen oder dem Austausch

von Rechtsanwåltinnen und Rechtsanwålten getroffen werden.15 Die Rechts-

anwaltskammer Frankfurt am Main ist beispielsweise einen solchen Vertrag einge-

gangen mit der Rechtsanwaltskammer in Madrid.16 Dies ermÇglicht es z.B.

spanischen Rechtsanwålten, in Frankfurt Praktika zu absolvieren. Die Rechts-

anwaltskammer Frankfurt am Main bietet ihren Mitgliedern außerdem ein sog.

„Erste-Hilfe-Netzwerk“ an, sodass Mitglieder dieser Kammer bei der DurchfÅh-

rung eines Mandates im europåischen Kontext UnterstÅtzung im Ausland erhalten

kÇnnen.17 Außerdem bietet die Rechtsanwaltskammer Informationsveranstaltun-

gen mit auslåndischen Kolleginnen und Kollegen Åber die Rechtsentwicklungen im

Ausland an. Diese internationalen Aktivitåten sollen den Mitgliedern Zugang zu in-

ternationalen Wirtschaftsmårkten verschaffen und ihnen den Umgang mit fremdem

Recht vereinfachen.18

VI. Ausblick in das Jahr 2030

Welche Auswirkungen wirtschaftliche, demografische, gesellschaftliche und tech-

nologische Entwicklungen auf den Rechtsdienstleistungsmarkt in den nåchsten 20

Jahren haben, war Gegenstand des Forschungsprojekts „Rechtsdienstleistungs-

markt 2030“ der Prognos AG, das diese im Auftrag des DAV durchgefÅhrt hat.19

Dazu hat man sich u.a. mit den Fragestellungen befasst, wie Anwaltskanzleien heu-

te aufgestellt sind und wie sie ausgehend vom heutigen Status quo auch in Zukunft

erfolgreich am Markt agieren kÇnnen. Im Rahmen der Studie wurden ausfÅhrliche

Fachgespråche und Workshops durchgefÅhrt. Zudem wurden Åber 5.000 Kanzlei-

inhaber und -inhaberinnen bzw. Partner und Partnerinnen zu ihrem Kanzleimanage-

ment, Wettbewerbsstrategien, Kanzleimarketing und Mandantenakquisition, Inno-
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Anwaltschaft, https://anwaltverein.de/de/service/dav-zukunftsstudie.
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vationsbereitschaft befragt sowie bestehende Untersuchungsergebnisse und Litera-

tur einbezogen.

Im Ergebnis hielt die Studie auf Seite 29 fest:

„Die Studie zeigt, dass die Anwaltschaft durchaus Strategien zur Bewåltigung

der zukÅnftigen Herausforderungen entwickeln und umsetzen kann. Allerdings

ist auch erkennbar, dass einem Teil der Anwaltschaft das Problembewusstsein

gegenwårtig fehlt oder dieser Teil keinen eigenen Handlungsspielraum sieht.

Zugleich mag der Eindruck entstehen, dass bis 2030 ein vergleichsweise langer

Zeitraum ist, der auch mittelfristig noch genug Zeit zum Handeln låsst. Dieser

Eindruck tåuscht, denn mit jedem Jahr nehmen der Handlungsspielraum ab

und der Handlungsdruck zu. Mit zunehmender Vielfalt nehmen auch die Chan-

cen zu, die die Anwaltschaft nutzen kann. Dazu mÅssen eingefahrene Pfade

auch im Berufsrecht verlassen werden. Ausschlaggebend wird sein, ob und wie

es der Anwaltschaft gelingt, stårker unternehmerisch zu denken und zu han-

deln.

Die Anwaltschaft muss sich neu erfinden – immer wieder!“20

VII. Steht der Einzelanwalt vor dem Aus?

Nein, nach wie vor ist in Deutschland die Großkanzlei die Ausnahme. Das geht aus

einer Pressemitteilung des Soldan Instituts vom 3.7.2017 hervor.21

Danach dominieren Kleinkanzleien nach wie vor den deutschen Rechtsdienstleis-

tungsmarkt. Rund ein Drittel aller Rechtsanwålte arbeitet als Einzelanwalt, 43% in

einer Kanzlei mit zwei bis fÅnf Berufstrågern. Sie sind leicht Åberproportional in

kleineren und mittleren Stådten mit weniger als 100.000 Einwohnern anzutreffen.

Ihre Tåtigkeitsschwerpunkte sind håufig Sozialrecht, Strafrecht, Familienrecht und

Verkehrsrecht. Im Mittel sind in einer deutschen Anwaltskanzlei zwÇlf Berufstrå-

ger tåtig, wobei dieser Wert sehr stark von wenigen großen ÅberÇrtlichen Sozietåten

beeinflusst wird. So Åben 6% ihren Beruf mit elf bis 20 Berufstrågern aus und wei-

tere 6% mit noch mehr, teilweise sogar mehreren hundert Anwålten. Im Durch-

schnitt sind die kleinsten Kanzleien in den Kammerbezirken Brandenburg, ThÅrin-

gen, Koblenz und Sachsen anzutreffen, Åberdurchschnittlich große finden sich in

Bamberg, TÅbingen, KÇln, MÅnchen und Stuttgart.

Außerdem brachte die Studie zum Vorschein, dass nach wie vor die Gesellschaft

bÅrgerlichen Rechts (GbR) die vorherrschende Rechtsform fÅr kleinere Çrtliche So-

zietåten ist. Selbst unter den Çrtlichen Kanzleien mit bis zu fÅnf Berufstrågern ha-
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20 Executive Summary, Der Rechtsdienstleistungsmarkt 2030 – Eine Zukunftsstudie fÅr die deutsche
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ben nur 12% eine haftungsoptimierte Organisationsform gewåhlt, etwa die Partner-

schaftsgesellschaft mit beschrånkter Berufshaftung (PartG mbB).22

VIII. Fazit

Lassen Sie sich nicht von den aufgezeigten Entwicklungen abschrecken! Wenn Sie

eine gute Idee haben, sich am Markt Åberzeugend positionieren kÇnnen und in Ihrer

PersÇnlichkeit das Handwerkzeug fÅr eine berufliche Selbstståndigkeit mitbringen,

dann verfolgen Sie Ihre Idee beharrlich und vertrauen darauf.

Versuchen Sie nicht, das Konzept anderer Kollegen zu kopieren. Ziehen Sie Ihr ei-

genes Ding durch! Sie sind einmalig, deshalb sollten Sie auch etwas Einmaliges

anbieten. Das kann ein neues juristisches Produkt sein, aber auch ein besonderer

Service oder nur ein besonderer Standort Ihrer Kanzlei. Sie haben den Vorteil, dass

der Markt tåglich neu verteilt wird, weil kein Tag vergeht, an dem nicht neue Pro-

bleme auftauchen und Menschen fundierten Rechtsrat benÇtigen. Oder anders for-

muliert: Willkommen auf dem Markt der unbegrenzten MÇglichkeiten!

C. Anforderungsprofil

I. Was muss ich mitbringen?

Was bedeutet es, Rechtsanwalt zu sein? Welche Charaktereigenschaften zeichnen

einen Rechtsanwalt aus? Die Frage, was einen guten Anwalt ausmacht, ist weder

allgemeingÅltig noch in einem Satz zu beantworten. Das Prådikatsexamen allein

macht noch keinen guten Juristen aus! Die wie auch immer nachgewiesene juristi-

sche Qualifikation ist nur das Fundament fÅr den anwaltlichen Erfolg. Viel wichti-

ger als das theoretische Wissen aus BÅchern ist Ihre PersÇnlichkeit. Sie sind fÅr den

Anwaltsberuf geeignet, wenn Sie folgende PersÇnlichkeitsmerkmale aufweisen:

n Selbstbewusstsein

n Aufgeschlossenheit

n Beharrlichkeit

n Eigeninitiative

n Leistungsbereitschaft

n AnpassungsvermÇgen

n Entscheidungsfreude

n Kontaktfreude

n Ûberzeugungskraft

n Kreativitåt

n Empathiefåhigkeit

n Zuverlåssigkeit.
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„Na klar bin ich das!“, sagt sich der eilige Leser und låsst vielleicht noch ein ver-

haltenes „grÇßtenteils zumindest“ folgen, um munter weiterzulesen. Achtung! Las-

sen Sie sich nicht so billig davonkommen, sondern geben Sie sich fÅr jedes Merk-

mal eine Schulnote von 1 (stark) bis 6 (schwach). Fragen Sie zur Kontrolle auch

Menschen, die Sie gut kennen, nach deren Einschåtzung. Das ist jedenfalls besser,

als Ihre Umwelt zu fragen, ob Sie einen guten Anwalt abgeben wÅrden. Die laien-

hafte Vorstellung von diesem Beruf ist vornehmlich geprågt durch Fernsehformate

wie Danni Lowinski, Ein Fall fÅr Zwei und Die Kanzlei. Der tatsåchliche Alltag

eines Rechtsanwalts ist jedoch weeeeit davon entfernt.

II. Ein Mensch – viele Rollen

Es gibt wohl keine andere Berufsgruppe, zu der so viele Klischees existieren wie

zum Beruf des Rechtsanwalts. Als ich meine Zulassung erhielt, hÇrte ich als ersten

Kommentar eines berufsfremden Kollegen im Bekanntenkreis die Frage, wann ich

meinen ersten Porsche in der Garage stehen håtte. Ein weiterer Bekannter wieder-

um fragte mich, wie es sich anfÅhle, eine Robe tragen zu dÅrfen.

Neben all diesen Klischees ist jedoch fÅr die berufsfremde Allgemeinheit weitaus

weniger bekannt, dass der Rechtsanwalt etwas von einer multiplen PersÇnlichkeit

hat, in der – wie es der Psychologe ausdrÅckt – anscheinend Erlebnis- und Verhal-

tenssysteme mehrfach vorhanden sind. Anders ausgedrÅckt: Das Spielen und Be-

herrschen sehr verschiedener sozialer Rollen ist fÅr den Anwalt identitåtsstiftend.

Welche Rollen im Alltag konkret auf Sie zukommen kÇnnen, soll nachfolgend be-

leuchtet werden. Die Aufzåhlung ist sicherlich nicht vollståndig. Sie soll Ihnen

aber vor Augen fÅhren, dass anwaltliche Tåtigkeit weitmehr ist als nur Fallbear-

beitung.

Arbeitgeber/Vorgesetzter

Es gehÇrt zu den ungewohnten Erfahrungen beim Berufseinstieg, plÇtzlich Vor-

gesetzter zu sein. Ganz gleich, ob Sie als Angestellter vorhandenes oder als Arbeit-

geber selbst eingestelltes Personal vor sich haben, Sie mÅssen Weisungen erteilen,

die Arbeit Åberwachen, aber auch motivieren. Als ExistenzgrÅnder stehen Sie erst

einmal vor der leicht zu unterschåtzenden Aufgabe, das richtige Personal zu finden

und mit passenden Vertrågen an sich zu binden. Sie verfolgen die Diskussion um

die steigenden Lohnnebenkosten mit persÇnlicher Betroffenheit. Es ist gut mÇglich,

dass Sie mit Ihren Mitarbeitern mehr Zeit verbringen als mit Ihrem Ehegatten. Des-

halb ist es ungemein wichtig, bei der Auswahl Ihrer Mitarbeiter sehr sorgsam vor-

zugehen.

Ausbilder

Als Anwalt haben Sie vom ersten Tag Ihrer Zulassung an das Recht, angehende

Fachangestellte auszubilden. Einige Anwålte scheuen sich, ohne eigene Berufs-

erfahrung auszubilden. Dies ist aber kein Dogma, wenn Sie z.B. als ExistenzgrÅn-
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der eine Auszubildende einstellen, mit der Sie sich gemeinsam das erarbeiten, was

Sie selbst noch nicht wissen. Sie kÇnnen sicher sein, dass Sie eine bessere Ausbil-

dung bieten als manche alteingesessene Kanzlei, die ihre Azubis nur als billige

Schreibkråfte missbraucht, was leider nicht selten vorkommt.

Geheimnistråger

Die Verschwiegenheit gehÇrt gem. § 43a Abs. 2 BRAO zu den Grundpflichten des

Anwalts, die Sie nicht ernst genug nehmen kÇnnen. Betrachten Sie es als Privileg,

dass Sie Einblicke in Sachverhalte erhalten, die man außer Ihnen vielleicht nieman-

dem anvertrauen wÅrde. Kein anderer Beraterberuf ist gesetzlich dermaßen zum

Schweigen verpflichtet, aber auch berechtigt wie die Anwaltschaft.

Pådagoge

Den meisten Mandanten reicht es nicht aus, einen Rechtsanwalt an seiner Seite zu

haben, der sich um ihre Angelegenheiten kÅmmert. Sie mÇchten verstehen, wie die

Rechtslage ist. Hier ist regelmåßig pådagogisches Talent gefragt, um dem Laien

eine verståndliche und richtige Auskunft zu geben; immerhin handelt es sich doch

håufig um eine komplizierte Materie. Besonders dann, wenn die Rechtslage dem

„gesunden Menschenverstand“ widerspricht, muss der Anwalt seine Erklårungs-

kÅnste aufwenden, um beispielsweise einem kleinen Einzelhåndler die Rechtsfol-

gen eines wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsverlangens auseinanderzusetzen.

Pfadfinder/Visionår

Als Anwalt gestalten Sie das Leben anderer Menschen, ein Problem wird mit Ihrer

Hilfe gelÇst – mit welchem Ergebnis auch immer. Ihre Aufgabe besteht dann oft

darin, in verfahrenen Situationen neue Wege zu finden, auf denen man Ihnen folgt.

Der New Yorker Anwalt und Schriftsteller Louis Begley formuliert es so:

„Stellt man sich zwei gleich intelligente leistungsstarke Anwålte vor, so ist der

im Vorteil, der das hÇhere Maß an Vorstellungskraft hat. Man kommt dann ein-

fach auf Dinge, auf die ein anderer nicht kommt. Und man kann sich verschie-

dene Ansåtze vorstellen, an ein Problem heranzugehen, sich vorstellen zu kÇn-

nen, wie Dinge komplett anders verlaufen kÇnnten.“23

Privatperson

Das nicht enden wollende Gerede vom Anwalt, der jeden Tag zwÇlf Stunden in sei-

ner Kanzlei verbringt, gibt Anlass, daran zu erinnern, dass Sie in diesem Beruf ein

Recht auf Privatleben haben. Sie mÅssen aber damit rechnen, auch in Ihrer Freizeit

als Anwalt erkannt zu werden. Wundern Sie sich also nicht, wenn man Sie außer-

halb der BÅrozeiten mit Rechtsfragen und Problemen konfrontiert. Betrachten Sie

dies nicht als Belåstigung, sondern als Kompliment fÅr Ihre Kompetenz und Ver-
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trauenswÅrdigkeit. HÅten Sie sich aber vor einer (womÇglich noch kostenlosen)

Erstberatung nach Feierabend, fÅr die Sie mit Haut und Haaren haften.24

Psychologe

Es liegt im Wesen des Menschen, dass Denken, Sprechen und Handeln nicht immer

eine Einheit bilden. Dies gilt in besonderem Maße fÅr den Umgang des Anwalts

mit seinem Mandanten. Zwischen beiden stehen oft unsichtbare Barrieren, weil sie

unterschiedliche Sprachen sprechen oder der Mandant das BedÅrfnis hat, sich vor

dem Anwalt auf Kosten der Wahrheit gut darzustellen. Sie sind ein guter Anwalt,

wenn Sie dies erkennen und außerdem die Fåhigkeit haben, sich in die Situation

des Mandanten zu versetzen, um seine Interessenlage mÇglichst genau zu bestim-

men und dementsprechend vorzugehen. Sie sind ein exzellenter Anwalt, wenn Ih-

nen Gleiches mit der Gegenseite gelingt, mit der Sie ja keinen so vertrauten Um-

gang haben, deren bewusst oder unterbewusst gesendete Signale Sie aber richtig

deuten mÅssen, um daraus die entsprechenden Konsequenzen ziehen zu kÇnnen.

Seelsorger

Je nach Klientel und Rechtsgebiet werden Sie sich nicht nur auf die juristische Sei-

te Ihrer Tåtigkeit beschrånken kÇnnen. Wenn Ihnen eine weinende Mandantin ge-

genÅbersitzt, die von Ihrem Mann soeben verlassen wurde, wåre es unpassend,

barsch um Ruhe fÅr das Diktat an die Staatsanwaltschaft zu bitten. Neben einem

Paket TaschentÅchern, das Sie immer griffbereit haben sollten, wird von Ihnen

auch menschlicher Zuspruch erwartet. Doch Vorsicht: Es wåre ein Fehler, sich mit

den NÇten der Mandanten zu identifizieren und in vermeintlich guter Absicht das

Mandat entsprechend emotional zu fÅhren. Dies wåre hÇchst unprofessionell und

kÇnnte leicht zu Fehlern fÅhren. Der Seelsorger in Ihnen darf daher nur eine –

wenngleich wichtige – Nebenrolle spielen.

Teamplayer

Wenn Sie in einer grÇßeren Kanzlei arbeiten, ist es nicht unbedingt die Regel, dass

der Anwalt seine Fålle alleine bearbeitet, vielmehr ist er oftmals in Teams einge-

bunden. Getreu dem Motto „Der Star ist die Mannschaft“ ist in hohem Maße Kom-

munikationsfåhigkeit gefragt. Besonders spezialisierte Anwålte mÅssen sich darauf

einstellen, in håufig wechselnden Teams, die nur fÅr ein Mandat zusammengestellt

werden, zu spielen. Dies gilt auch im kleineren Rahmen, wenn Sie z.B. mit dem

Steuerberater und dem VermÇgensberater zusammen ein Konzept fÅr die optimale

VermÇgensnachfolge entwickeln sollen. Unter Teamarbeit låsst sich aber auch die

Zusammenarbeit mit dem Personal der Kanzlei fassen. Das „Kanzleiteam“ soll sich
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nicht nur låchelnd in der KanzleibroschÅre pråsentieren, sondern auch im Alltag

ein Miteinander pflegen. Als Anwalt tragen Sie hierfÅr hohe Mitverantwortung.

Unternehmer

Neben der Sorge fÅr das Personal wartet noch eine Vielzahl anderer Aufgaben auf

Sie, die sich alle um den Aufbau und Ausbau des Unternehmens drehen. Sie sind

verantwortlich fÅr das wirtschaftliche Fortkommen Ihres kleinen Unternehmens

und haben alle betriebswirtschaftlichen Entscheidungen zu treffen. Preismanage-

ment, Kanzleistrategie, betriebswirtschaftliche Auswertung, Cash-Flow, Liquiditåt,

Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, Betriebsausgabe ... all das sind Begriffe, die Ih-

nen in Fleisch und Blut Åbergehen mÅssen.

Machen Sie sich an dieser Stelle nicht verrÅckt – es ist noch kein Meister vom Him-

mel gefallen. In viele dieser Rollen wachsen Sie mit der Zeit hinein. Sie werden

nach und nach immer mehr Verståndnis fÅr betriebswirtschaftliche Themen auf-

bringen und Ihre Rolle als Vorgesetzter immer besser ausfÅllen kÇnnen. Kommt es

Ihnen heute noch unwirklich vor, mit Mitarbeitern Einstellungs- oder KÅndigungs-

gespråche zu fÅhren, so wird sich dies mit der Zeit als sicheres Terrain fÅr Sie dar-

stellen. Ich selbst kann mich z.B. noch sehr gut an mein erstes KÅndigungsgespråch

erinnern. Mir war im Anschluss daran selbst zum Heulen zumute. Heute gehe ich

Personalgespråche viel gelassener und wesentlich souveråner an.

Sie werden sehen, irgendwann wird Ihnen Ihre persÇnliche Entwicklung und Reife

selbst ein Grund zum Staunen sein.

Um in all den o.g. Rollen wirklich erfolgreich sein zu kÇnnen bedarf es als Grund-

voraussetzung stets nur Eines: Seien Sie stets Sie selbst und versuchen Sie nicht,

jemand anderen zu imitieren. Nur dann, wenn Sie Ihren Mandanten, Ihren Mit-

arbeitern und auch externen Beratern, wie z.B. Ihrem Steuerberater, authentisch ge-

genÅber auftreten, bleiben Sie glaubwÅrdig und kÇnnen selbstbewusst und souve-

rån agieren. Sobald Sie versuchen, eine fremde Handschrift zu kopieren und das

Bild eines Anwalts darzustellen, das Sie sich selbst als Ideal ausgemalt haben, wer-

den Sie in allen Facetten anwaltlicher Tåtigkeit scheitern.

FÅr Ihren weiteren Weg wÅnsche ich Ihnen alles Gute und mÇchte Ihnen folgende

Worte des 10-Kampf-Weltrekordlers Kurt Bendlin ans Herz legen:

„Erst dann zu leben, wenn man es geschafft hat, ist ein großer Irrtum: Man

kann nicht mit vierzig, fÅnfzig oder gar nach der Pensionierung auf einmal ein

ganz anderer Mensch sein. Also muss man sein Leben so organisieren, dass

man seine Tråume konkret lebt.“
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